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Recht und soziale Wirklichkeit im 
Strafverfahren der DDR 

I . Instrumentalisierung des Verfahrens 

Wenngleich sich die Juris ten der DDR auf dem Gebiet des Strafvenahrensrechts in 
der Vergangenheit nieln nur mit Nonnauslegung beschäftigten, wie man vielleicht 

aus der Tatsache schlußfolgern könnte. daß für die Er~rbeitung des derzeit vorlie­
genden Kommenurs zur Srrafprozeßordnung der DDR fast zwei J ahrzehme benö­
tigt wurden ' , so kann andererseits aber ;l.Uch nichl übersehen werden, daß sie sich 
einer wissenschafrlichen Durchdringung der sozialen Wirklichkeit des Strafverfah­
rens bisher - wenn überhaupt - nur punktuell zugewandt haben. Eine Soziologie 
des Srrafverfahrens der DDR ist bisher weder geschrieben noch steht sie in 
Aussicht. 

Die Gründe dafür sind dabei keinesfalls nur darin :I..U suchen, daß Bemühungen um 
eine sozialwissenscharrlichc Erforschung des Strafverfahrens leider allzu oft ~n den 

angeblichen Sicherheitsimeressen eines autoritären Sta~te s scheiterten>, sondern sie 
liegen nicht zuletzt auch in einer vorwiegend instrumentalistischen (funktionalisti­

schen) Sichtweise auf d:1.S Strafverfahren begründet, infolge der das SLCafvcrfahren 

im wescnrlichen auf die Funktion eines Instruments zur Anwendung des Strafrechts 
beschränkt blieb. LetZ(ercs findet seinen Ausdruck sowohl in der gesetzlichen 

Bestimmung des § I Abs. I StPO, nach der das Strafverfahren der gerechten 
Anwendung des Str~frechts 2.U dienen habe, als auch im Lehrbuch Strafverhhrens­
recht, in dem von einer dienenden Funktion des Strafverfahrens gegenüber dem 
Strafrecht gesprochen wird) . Darüber hinaus herrscht diese Sichtweise auch bei 
namhaften Srrafverlahrensrechrswissenschafr.lem der DDR vor. Das gill beispiels­

weise für Beyer. wenn er das Strafverfahren als spezifische Form staatlicher Leirung 
zur Durchserzung des Srrafrechts begreift\ aber ebenso für Luther. nach dessen 
Ansicht das Suafverfahren im Kern .. Suafrechtsanwendungsverfa.hren«l iSL

6 

1 So ."cllIeIl der aSle Komm~nl..lr wr Str:Jproußordnung der DDR vom u.j,nUl{ 1968 noch 11\\ J.\hr 
ihr .. !nkrafur~"n< bfun St.at.sverlag d,·r DDR In Berlin. E.int ~wellC, völlig ntube:u:btuetc Aufl.ge 
diese, K.omm.nurs euch,c" Jedoch crSt 1987 beIm gleIChen Verbg. 

l So scheltenen beISp,elswei se Versuch., e,ne l' ,·hlurteilsforsehung zu bet rei b.n. Immer WIeder on der 
ab!thncn<lcn Haltung ,-ellt"l. r Org.ne. Auch we nn die •• Ablehnung nicht niher bq;ründet wurde, sO 

dürhe dieser Im ",.senlliehcn doch die BcfiJrchlung 7ugrundc gclegm h~ben, derartIge Forschungm 
könnlen den Gbuben an die Unfchlb"kw des "so~Iali",schen . SU"eJ e<Schiittern. 

3 Vgl. Stufverfahren« .. d)! . Lehrbuch. )., durchgesehene Aufl. Rer!in : SIJ>!.S.erl'g der DDR ,?S7. S. H. 

4 Vgl. K.-H. ßeyC1": Die FunkIIon des sozl.lisU<chen Slr:olvcrfahrens Im Kampf gegen d,e Knmonaliläl und 
2.U ihrer Vorbeugung btl d« weHeren Gestaltung der enIWJckrhen sozl.lislIschen Gesellschaft In der 
DeuLSch." DemokratISche" Republik . Le'pzlg, Umv .• Gcsc.Jlsch.ftswl&5. F,k. Dis>. B. '987. 5.)6 f.; 
der.;clbe: Die Funktion des SOzI.hSllsehen S,rnfverf.hrells. seIne Ziele und Aufg.bcn bco der wellercn 
schrlllweoscn ZUnJckdrangung der KnmlOali tiu . 51aat und Rcchl )6 ('987) 7, S. \10 I. 
Vgl. H. lUlh.r: Grundlin,c" d,·r Weiterentwicklung dcs SI",fverl:threns und des Stralvcrllhrcnsr<chts In 
d,·r DDR . S' a;1I und Recht 37 ('988) 12, S. 995. 

6 Eine ähnliche SichlwclSc Ii.nd •• SICh auch für d,.. SIr>fverf.hrcnor""ht. So v."tdotn H. LUlher und 
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Eine solche vorrangig instrumenralistische Sichrweise auf das Strafverfi1hren verstellt 
indessen den Blick auf wesentliche soziale und rechtliche Zusammenhänge.l Sie 
verleitet nicht nur dazu, die Ziele, Millel (Methoden) und Formen der prozessualen 
T;üigkeir vordergründig aus den Anforderungen der Anwendung des StrafrechtS 

herzuleiten, d . h . rechdiche Regelungsbedürfnisse und -notwendigkeiten aus dem 
Reche selbst zu erklären. sondern erweckt zugleich den Eindruck. als ließe sich die 
Effektivität des Strafverfahrens - bezogen auf dic Anwendung des Strafrechrs -
allein schon (und beliebig oft) durch die Vervollkommnung verfahrensrcchtljcher 

Bestimmungen erreichen. Insoweit ist es dann auch nicht verwunderlich, wenn im 
Lehrbuch Strafverfahrensrecht - quasi per definitionem - behauptet wird, daß d<l.s 
Suafverfahrensrecht die effekti vste Form für die Anwendung des StrafrechtS be­

stimmt8
, ohne daß auch nur versucht wird, diese Behauptung durch entsprechende 

sozialwissenschaftliche UlHersllchungsergebnisse zu stürzen. 
Darüber hinaus schließt eine instrumentalistische Sichtweise immer die Gefahr ein, 

daß Staat- Bürger-Beziehungen im Strafverf~hren zu ausschließlichen Leirungsbezie­
hungen abqualifiziere werden.9 Der Einzelne wird zum Objekt staatlicher (Straf ver­
folgungs- )Tätigkeit degradiert. Er ist dann lediglich Bezugspunkt, an dessen 
Adresse rechclich normierte Verhaltensanforderungen übermittelt werden, welchen 

er sich in einem solchen Fall bestenfalls äußerlich anzupassen vermag. Das aber 
wiedcrum schließr die Gefahr ein, daß repressive Elemente und Momente der 

äußeren DiszipJinierung im Strafverfahren die Oberhand gewinnen. 
Vor dem Hintergrund eines solchen Instrumentalismus wird dann auch verständ­
lich, wieso das Strafverfahren in der Vergangenheit nicht nur geeignete Rahmenbe­
dingungen für die Anwendung eines in weiten Teilen repressiv-kontrollierenden 

Strafrechts bot, sondern auch selbst durch die Praxis seiner Handhabung 7..um 
Instrument der Hintansetzung der Freiheitsinteressen des Bürgers zugunsten der 

Sicherheitsinteressen eines autoritären Staates werden konnte. 

2. Verdrängung von Widersprüchen und Konflikten 

Wie die bisherigen Ausführungen unschwer erkennen lassen, ist bei einer inslru­
mentalistischen Sichtweise das Strafverfahren weder als soziale Existenzform noch 
als Auslragungsform von Widersprüchen und Konflikten zwischen lndividuum und 
Gesellschaft. Bürger und Staat begreifbar. Aber gerade das ist es, was die soziale 
Wirklichkeit des Strafverfahrens entscheidend prägt. Indem nämlich das Strafver­

fahren Austragungsform zwischen Individuum und Gesellschaft aufgebrochener 
Widersprüche und Konflikte im Zusammenhang mit der Prüfung und Feststellung 
der strafrechtlichen Verantwortlichkeit eines bestimmten Individuums ist, wird es 
zugleich selbst von diesen Widersprüchen und Konflikten durchdrungen und 
beeinflußt, wird es gewissermaßen selbst zu einem widersprüchlichen und konllikt­
hafren Prozeß. Da aber die Austragung von Widersprüchen und Konflikten im 

l. Rem.r d .... S",(v'rblvtnsrr<:ht als "StraJ"r("Cht.<-Anw,·ndungsrecht<. Vg.i. H. LUlher. l. Rcu<tr, Straf· 
prozcßrcdHswlSsensehaft und Ent""dtlung des S""fverl:J,rcnsrcchu. Fnednch-Schiller-UnovorSll:;t 
Jena, I'o"chung,ergebn" •• , G/S,/8, S. r. 

7 Ausführlicher dazu, le-H . Röhn'" Funkuon und Wirks>.mkeot des s02.alisusch<n Strafverfahren, b., 
der Ge.stahuni; des Verhöhn',s., von Indiv,duum und Gcsdl~chah. Jena, UnI,"., GC$ellsch.luwLls. I'.k ., 
Dis;. S, '988, Insbesondere S .• 6 f. 

S Vgl. Straf v.rI:J,r.nsr~h(. Lehrbuch (Fn. ), S. 1 I. 

9 Vgl. H.·J.Joscph , Einhc.tliehke" und DifferenZIerung des SIr'{pro,.c"",cs. UOIV., Jena, Ge.sdlsthah.w"s. 
Fak., Oiss. A, '982, S. 70. 
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180 Strafverfahren stets die Möglichkeit impliziert, diese Widersprüche und Konflikte in 

einer die Entwicklung der Gesellschaft und des Individuums fördernden An und 
Weise zu lösen, aber auch ihre Lösung zu hemmen oder gar ihre Lösung in einer für 
die Gesellschaft oder die Entwicklung des Individuums störenden oder schädlichen 
Richtung i'.U versuchen, bedarf auch das Strafverfahren notwendig rechtlicher 
Garantien gegenüber mißbräuchlicher Rechtsanwendung. Auch im Strafverfahren 
sind kulrurgcwordene Werte wie Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit, Humanismus) 
Sicherheit und andere von tragender Bedeutung. 

Umer dem letztgenannten Aspekt enthalten Verfassung, Gerichtsverfassungsgesetz, 
Strafgesetzbuch und Strafprozeßordnung der DDR durchaus eine ganze Reihe 
rechtlicher Garantien zur Verhinderung einer mißbräuchlichen Rechtsanwendung. 'o 

Jedoch haben sich diese Garantien, wie die soziale Wirklichkeit des Strafverfahrens 
belegt, in der Vergangenheit nicht immer als hinreichend erwiesen, um unter allen 

Umständen ein faires Verfahren zu sichern. Die Gründe dafür sind vielfältiger 
Natur. Sie sind vor allem in dem bereits kritisierten Instrumentalismus zu suchen, 
der auch in der Justizpraxis vorherrschend war. In diesem Zusammenhang kann 
auch nicht übersehen werden, daß selbst dort, wo an sich hinreichende Garantien 
rechtlich gegeben waren, diese aus Gründen der ".Staatsräson~ unterlaufen wurden 

und damit gegen grundlegende Bestimmungen der Verfassung, des Gerichtsverfas­
sungsgesetzes. des Strafgeserzbuches und der Srrafprozcßordnung verstoßen wurde. 

3. Paternalismus versus subjektive Rechte 

Fragt man nach den Ursachen, die zu einer ungenügenden Wirksamkeit dieser 
Rechtsgarantien in der Vergangenheit führten, so finden wir sie - bei aller Vielfalt im 

Einzelfall - letz.tlich in einer Denkart begründet, die vOr dem gesamtgesellschafdi­
ehen Hintergrund einer paternalistischell, die Individualirät des Einzelnen und seine 
Souveränität verdrängenden Bevormundung durch den Staat die Subjektposicion des 

tatverdächtigen Individuums" allenfalls als etwas Sekundäres betrachtete." Damit 
:tber erhielt im Grunde trotz. vieler ehrlicher und gUlgemeimer Bemühungen und 

Sorgen um die Resozialisierung des Individuums das repressive Moment im Straf­
verfahren das Übergewicht. 

Eine Lehre aus der Vergangenheit muß also zwangsläufig darin gesehen werden, die 
Subjektposition des tatverdächtigen Individuums stärker auszubauen und zu sank­

tionieren. Das tawerdächt.ige Individuum muß aus der Sicht seiner sozi~len Aktivi­
tät als einer Seite jener Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft. in 
der sich der Lebensprozeß vollzieht, sowie eines sozial agierenden, das Strafvcrfah-

JO Hier «>lien nur "Ullge von ihnen g<nmnl werd~n: ~. B. d .. Verbo, von AI>,o.hmoge"chlco (An. 101 
Ab •. , Ve,fa.s,ung); die Un~bh"'glgke\l der Richte, (An. 96 Ab., 1 Vcr!;us\lng. § 1 Abs., GVG. § 9 
Abs.1 SIPO); die Sicherung Jer Un\'omngcnornmenhw der Rich,er (§ 7 GVG, §§ S Abs. I, 9 Abs. I, 
116 [(. S,PO); die Einschrinkung der Rech" der Bürger Im Str,f.,·erh,h,en nur insoweit. WI< dies 
ge-s~lZlich ~uliisSlg und unumgänglich 1$1 (An. 99 AbI. 4 Verfassung, § J StPO); d"" R<"hl auf gerichtli­
ches Gehör und .\ui Vfrlfldigung (An. 102 Verf1s.<ung. § lJ GVG, §§ J \.6, $'PO); die rriisumllOn d" 
Unschuld und der Grunds..\lz -In dub,o pro 'co .. (An. 4 SIGB, § 6 Ab •. 1 $,PO); die Un,~rs'g\lng alior 
die (rele Willc"SC:nlschlicßung der Vcriahrcnsbcleiligtcn durch Zwang beeInflussenden V"rnehmungs­
methoden (§ 14J S.GB); die Androhung mllrechtlieher Verlnlwonlichken bel Rechtsbeugung (§ '44 
S,GB). 

lIDer BegriH des urve,d,chugef1 Indivlduuml Wird hier und Im ""elleren Im Sinne e'nes OberbL'griH. fu, 
das be,ehuldigte und/oder ang"kbgt~ IndiVIduum "rwendel. 

" Vgl. G. H,ney: SI:ut - G~,dlsch.ft -IndiVIduum, Ein DiskusslonsbC"rAg. S"a, und Rech, }8 (1989) 12, 

S. 97'''''SO. 
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ren mitgestahenden Subjekts begriffcn werden. Das aber hat Konsequenzen für die 
Durchführung des Strafverfahrens, die bisher weder praktisch noch theoretisch 

hinreichend ausgelotet sind. 
Wird nämlich die aktive Einbeziehung des t3tverdächcigen Individuums in das 
Strafverfahren als notwendiger Ausdruck seiner staatsbürgerlichen und Rechrssrel­
Jung im Strafverfahren verstanden. so sind ihm im Srrafverfahren unter Berücksich­
rigung seiner individuellen Möglichkeiten und Fähigkeiten Handlungsräurne 2.U 

eröffnen. die ihm eine praktische Aneignung der vermiuelten Normeinsichtcn und 
Handlungserfordernisse em1öglichen. Das tat verdächtige Individuum muß auch im 
Strafvedahren Subjekt aktiver - wenn auch spezifischer - Tätigkeicsbeziehungen 
werden können. Das herkömmliche repressive Moment des Strafverfahrens iSI 
zunehmend durch eine die Eigenveranrwortung und Selbstbestimmungsfähigkeit 

des t3tverdächtigen Individuums deutlicher her<lusstellende Gesraltung des Serafver­
fahrens zurückzudrängen. Damie aber sind unter dem Blickwinkel der Subjektposi­
tion dcs ratverdäclHigen Individuums allgemcin höhere Ansprüche an die Kultur des 
Verfahrens gestellt. 

4. Kontradiktorische Gestaltung des Verfahrens 

Ein höherer Anspruch an die Verfahrenskultur in der DDR schließt zwangsläufig 
die weitere Ausprägung des kontradiktorischen (.streitigen«) Charakrers des Straf­
verfahrens ein, eine Forderung übrigens. die in der Vergangenheit auch unter den 

StrafverfahrensrechlSwissenschafdern der DDR nicht unumstritten war. Wurde 

Konrradiktion im Strafverfahren zunächst mit dem Paneiprinzip g1eichgeset1-t und 

abgelehnt'>, so hat diese in den zurückliegenden Jahren in der wissenschaftlichen 
Literatur der DDR ihre allgemeine Anerkennung gefunden'<. In der Verfahrens­
wirklichkeit ist man jedoch nach wie vor weit von einer kontradikcorischen Gestal­
rung des Verfahrens entfernt. Noch zu ofr isc z. B. in der gerichtlichen Hauptver­
handlung der Vorsitzende des GerichlS so dominant, daß der Eindruck entstcht. 
Staatsanwalt, Verteidiger - soweit überhaupt einer mitwirkt - und andere Verfah­
rensbelciligte seien nur Statisten. 'I Außerdem setzt Kontradiktion im Strafverfahren 
notwendigerweise eine aktive Rolle des tarverd:ichtigen Individuums im Ringen um 
die Wahrheit voraus, eine Rolle indessen, die maßgeblich vom Rang abhängt. dem 
man dem Recht des ratverdächtigen Jndividuums auf Verteidigung im Srrafverfahren 
einräumt. Hier aber ergeben sich mit Blick auf Verfahrensrecht und Verfahrens­
wirklichkeit ci ne Reihe von Problemen . So steht zunächst die Unwissenheit des 
tatverdächtigen Individuums in Fragen des materiellen und Prozeßrechts einer 
aktiven Rolle im Strafverfahren entgegen. Zwar verpflichter die Srrafprozeßordnung 
die Srrafrcchrspflegeorgane. das tatverdächtige Individuum im jeweiligen Vcrfah-

') Vgl. L. Reu.CT: Besprechung ' ·on _ Dos Rech. des Brschuldigten und Angeklogtcn au f Vcrtl"ldigung '01 
s02'3Ii,uschen S""fprozeß • . Neue JUS(,>. }9 (J9Sf)7, S. }co. 

'4 Vgl. H. Luther: Zur Polemik gegen die These vom kontr,diktonschen Clur~kter des Str;tfvod.hrcM der 
DDR. In : Stnfprozcssualo Stellung und Funkuon des S"'lHnwah.s Im $tr, fv.rf.hren d.r DDR. Umv. 
Jena . '98j . S. '4)-'48; M. Hirschfelder : Zum Rocht ~uf Vert"digung und Zum P>rwprmz ,p. In: Zur 
EntWICklung des s021>h,mcht:n Strafv~rf,hrensr.ch" der DDR - WO$«Il!2uge, I'robleme, PCriipcknvcn. 
LeIpZIg 1985 . S. '14-' jB; L. Reute" Kontr:tdikuon In der gerichtlichen BewelS'llfn.hmt. In : Gerlchtli. 
ehe BcwcJSfilhrung und W,hrhelLSfindWlg Im s04.~listlschcn Stn[prozeß. Bcrlin 1987. S. llj-1J2; 

M. Hirschfdder: Da, Recht ~uf Verte,digung 'm StTlJverflhrcn der Deuls<hen Demokrlttschen Repu­
blik. Unov., Berlin, Gesdlschafl<wISs. I'ak .• Diss. ß . 1989. S. 6, f. 

• 1 Vgl. L. Reuler: Kontradikllon m der g.ncht~chen ßewelSlufnahm. (Fn. '4). S. 1'1 r. 

181 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-2-178 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:54:48. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1990-2-178


/82 rensstadium über seine Rechte zu belehren. doch geschieht das in der Praxis zumeist 
so pauschal, daß daraus kaum Akrivitäten des tarverdäcl1tigen Individuums zu 
erwachsen vermögen. Zudem steht dem t3tverdächligen Individuum auch kein 
Recht zur Akteneinsicht zu. Es ist folglich auch hier auf das angewiesen, was ihm 
die Strafrechlspflegeorgane in Realisierung ihrer gesetzlichen Verpflichtung über die 
vorliegenden Beweismittel mineilen. D3 eine solche Information in der Praxis meist 

auch nur oberflächlich erfolgt, ist sie für eine aktive Selbslveneidigung ebenfalls 
wenig hilfreich. Andererseits kann in Fällen der Gefährdung der Sicherheit des 
Sraates oder im Interesse der Geheimhalnmg bestimmter Tatsachen auf eine Aus­
händigung von Anklageschrift, Eröffnungsbeschluß und Urteil (Beschluß) an das 
t3tverdächüge Individuum verzichtet werden. '6 Ihm müssen diese Proz.eßdoku­

mence lediglich zur Kenntnis gebracht werden. Eine solche gesetzlich legitimiem: 
Praxis läuft als Ausdruck überzogener Sicherheilsinteressen des Staates ebenfalls 
dem Interesse des betroffenen Individuums an einer aktiven Wahrnahme seines 
Rechts auf Verteidigung zuwider. 

Mit Blick auf diese - hier nur im groben skizzierten - gesetzlichen und tatsächlichen 
Einschränkungen für eine aktive Selbstverteidigung des tatverdächtigen Individu­
ums gewinnt die Möglichkeit seiner Verteidigung durch einen Rechtsanwalt um so 
größere Bedeutung. Alls diesem Grund wurde in der DDR bereils wiederholt 
vorgeschlagen. dem tatverdächtigen Individuum in jeder Verhandlung vor einem 
staatlichen Gericht einen Rechtsanwalt als Verteidiger zur Seite zu stellen. I, Aller­

dings ist eine Verwirklichung dieses Vorschlags auf Grund der geringen Zahl in der 
DDR zugelassener Rechtsanwälte derzeit völlig unreal. Daneben wirken sich aber 
auch gesetzlich vorgesehene Beschränkungen nachteilig auf die Verteidigung durch 
einen Rechtsanwalt aus. So kann beispielsweise der Staatsanwalt dem Veneidiger die 
Akteneinsicht vor Abschluß der Ermittlungen verweigern. wenn die Umersuchun­

gen dadurch gefährdet sind. Unter denselben Voraussetzungen kann der Verleidiger 
auch von der Teilnahme an Beweiserhebungen im Ermittlungsverfahren ausge­

schlossen werden. Auch wenn diese Regelungen in der Praxis als Ausnahmeregeln 
verstanden werden sollten. so bleiben sie letz.tlich doch immer Ausdruck überzoge­
ner Sicherheitsinteressen des Staates. Zugleich kann und darf in diesem Zusammen­
hang auch nicht übersehen werden. daß in der Vergangenheit Rechtsanwälte wegen 
ihrer engagierten Verteidigung von Bürgern, vor allem solcher, die im Verdacht 

standen, Straftaten gegen die DDR begangen zu haben, gemaßregelt wurden oder in 

bestimmten Fällen sogar ihre Zulassung als Anwalt verloren.· i 

Höhere Ansprüche an die Kultur des Verfahrens müssen folglich notwendigcrweise 
Überlegungen zum weiteren Ausbau des Rechts auf Verteidigung einschließen. 
Dabei kommt es vor allem darauf an, vorhandene Einschränkungen des Rechts auf 

Verteidigung, soweit sie Ausdruck ungerechlfertigter Sicherheitsinreressen des Staa­
tes sind. aufzuheben und darüber hinaus weitere Garantien für eine aktive Wahr­
nahme dieses RechLS gesetzlich zu ver~nkern. 

16 VgL die Rcgdungcn der §§ ,84 Ab,. 5. 2C1} Ab>. J 5,1'0. 
'7 Vgl. H. Luther. F. Wolf[, Das Recht 3uf VerteIdigung In' sozialistischen Slr.fv.d.Il,en. StaU und Re<:hl 

'7 (1978) 2, S. q9; M. Hir$chlelder: DilS Rechl auf Vcneldigung ,m Str~(vcrhhrcn der DeuLSchen 
D"mok .... lIschen Republik (Fn. 14). S_ 1)0. 

,S D<r"mge Praktiken blieben In der VC<"ß;U1gcnhclI der OHeOllichkell we"gehcnd verborgen. Si. werden 
.'" heUle ,m Zusunmenhang nlll der Rehabiliucrung <kr bClroHenen RtChlS~nw>he bebnm. So w>r 

belSp,eI,we,se (976 dem Rechtsan1V"11t Dr. GOt7_ Be<"ße< Im Zmarnmenh>ng mit d.r Ub.m.hmc der 
V"nc,d'gung von Prof. Dr. Roben H .vemann die Zu\;\Ssung entzogen worden. Vgl. " R~ch\Sall",,,ll Dr. 
Berger wurde reh.b,lillen ". Neues Deulschland vom u. I,. '9S9, S. >. 
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5. Rewzialisierung und subjektive Rechte 

Höhere Anspruche sind aus der Sicht der Kultur des Verfahrens künftig auch an die 
Achtung der Präsumtion der Unschuld des tatverdächtigen Individuums zu stellen. 
Dies gilt nicht etwa nur deshalb, weil in der Vergangenheit in sogenannten Schau­

prozessen gegen angebliche Staatsfeinde für jedennann offensichtlich eine» Vorvcr­
uneilung« der Betroffenen bereits stattgefunden halte'~, sondern vor allem mit Blick 

auf den auch im Strafverfahren der DDR geltenden Resozialisierungsgedanken, der 
allzu schnell dazu verleitet, auf das tatverdächtige Individuum in einer Weise 
einzuwirken, die einer vorweggenommenen Schuldfestsrellung gleichkommt. Hier 

setzt der Grundsatz der Präsumtion der Unschuld strikt zu achtende Grenzen. Er 
verbietet jegliche vom Resozialisierungsgedanken getragene [rcmderzieherische 

Einwirkung auf das mverdächtige Individuum. 
Dennoch schließt die Achtung der Präsumtion der Unschuld eine am Resozialisie­
rungsgedanken orientierte Gestaltung des Strafverfahrens nicht aus. Allerdings darf 
eine solche Gestaltung nicht auf eine [remderzieherische Einwirkung auf das 
tatverdächtige Individuum durch bestimmte prozessuale Handlungen oder Maß­
nahmen anderer Verfahrensbeteiligter hinauslaufen. Sie ist vielmehr einer persön­
lichkeitsfördernden Gestahung und persönlichkeicsgerechtcn Individualisienmg der 
prozessualen T:itigkeit selbst gleichzusetzen, die die eigene Aktivität des tatverdäch­
ligen Individuums fördert und das Ingangsetzen bzw. -halten seines eigenakliven 
selbstkritischen Erkenntnis- und Veränderungsprozesses unterstützt. Hierzu gehört 
aber auch, daß durch die Organe der Strafrechtspflege Erscheinungen der Befangen­

heit, Voreingenommenheit und Ablehnung gegenüber dem (atverdächtigen Indivi­
duum von seiten anderer Verfahrensbeteiligter entgegengewirkt wird, um insoweit 
keine »Vorverurteilung« zuzulassen. 

Kehrt man nach diesen Ausführungen über die Kultur des Verfahrens zum Aus­
gangspunkt der Betrachtung zu ruck, so wird erkennbar, daß zwischen Recht und 
sozialer Wirklichkeit im Strafverfahren eine Spannung besteht, die sich indessen 
nicht einseitig vom Recht zur sozialen Wirklichkeit hin erstreckt, sondern umge­
kehre auch von der sozialen Wirklichkeit zum Recht. Das Spannungsverhältnis von 
Recht und sozialer Wirklichkeit im Strafverfahren wäre folglich nicht schon allein 
dadurch hinreichend charakterisiert, daß man eine ungenügende Umsetzung rechtli­
cher Anweisungen in die so;t.iale Wirklichkeit des Strafverfahrens konsutiert, die 
sich nach Roxin in der einfachsten Form dort zeigt, -wo das wirkliche Geschehen 
einer Normanweisung zuwiderläufr«JO. Notwendig isr vielmehr auch eine Untersu­
chung, inwieweit die im Recht enthaltene Anweisung überhaupt den in der sozialen 
Wirklichkeit :mgelegten Möglichkeiten und Bedingungen zur Austragung von 
Widersprüchen und Konflikten zwischen Individuum und Gesellschaft angemessen 
(adäquat) ist. Es darf keinesfalls übersehen werden, d"ß diese in der sozialen 
Wirklichkeit angelegten Möglichkeiten und Bedingungen grundsätzlich den Rah­
men (die Grenz.en) abstecken, in dem (in denen) sich die (rechtliche) Austragung 
von Widersprüchen und Konflikten im Strafverfahren bewegen kann. In der Art 
und Weise, wie daher die Gescllschafr im Strafverfahren die Widersprüche und 

Konflikte des Einzelnen mit ihr zu bewältigen bemüht ist, widerspiegelt sich somit 

'9 D.r .F311 Janb. m.g h,er oIs Ir.unge! BelSp,eI dienen. Ausführlicher: . Ung<se<zliches Une,l Im 

Vcrf.hrcn Kegen W,hcr Jank>, Gu'ta" JuS( , He,",- Zöger und R.ich.rd Wolf .ufgehobt·n (Urteil, 
Beschluß über den Enuch,digungs:uHpruch und PI,Joyu von Rechrs.nwalt Or. F WoHl Im Kassa­
Ilonsvorfahnn vor dem Obersten Geneh.}'" Neue Jus",_ 44 (1990) " S. j~jl . 

10 C. Ro",": Re<:h, und soz .. l. Wirklichhll 'rn Strafverf.hren. In : Krlmmolog,e und S",lverühren. 
Slung ..... : Enkc J 9i6. S. !! . 
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auch das jeweils historisch erreichte Niveau der Kultur der Gesellschaft im Umgang 
mit ihren Individuen und damit die reale Stellung des Einzelnen in ihr. 

Geht man von dem Gesagten aus, so stellt sich ein spez.ifischer Zusammenhang 
z.wischen Str.:dverfahren und gesamtgesellschafrlichcr EnewickJung in der DDR her. 
Es wird erkennbar, daß der Ausbau der SubjektposItion des t:nverdächtigcn Indivi­
duums im Strafverfahren notwendigerweise einen Umgang der Gesellschaft mit 
ihren Individuen voraussetzt, der auf breitester demokratischer Grundlage von dem 

Bemühen der Gesellschaft um die freie Individualitätsenrfal[Ung des Einzelnen 
getragen wird und damit eine patemalistische, die Individualität des Einzelnen und 
seine Souveränität beschränkende Bevonnundung durch den Staat ausschließe Die 
ersten Schrilte hierzu sind bereits getan, wie die gegenwärtige gesellschaftliche 
Entwicklung in der DDR zeigt. 
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